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Die Abgeordneten zum Nationalrat Schuster, Auer, Freund, Hofer 

und Kollegen haben am 10. Juli 1991 unter der Nr. 1475/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Strukturmaßnahmen für den ländlichen Raum gerichtet, die fol

genden Wortlaut hat: 

"1. Werden Sie sich aufgrund Ihrer Aussage bei der Regierungs
erklärung am 18.12.1990 verstärkt beim Finanzminister ein
setzen, daß für den Ausbau und die Erhaltung des ländlichen 
Kleinstraßennetzes höhere I1ittel bei der Budgeterstellung 
der nächsten Jahre veranschlagt werden? 

2. Finden Sie im Sinne von Chancengerechtigkeit die Instal
lierung eines Ausbau- und Erhaltungsfonds für die länd
lichen Kleinstraßen als gerechtfertigt? 

3. lHe hoch waren die jährlichen Mittel, beginnend ab dem 
Jahre 1986 bis 1991, die ausschließlich für den Ausbau von 
Kleinstraßen ausgeschüttet wurden?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 bis 3: 

Grundsätzlich halte ich fest, daß mir in der angesprochenen 

Angelegenhei t keine Zuständigkeit zu]eoIR..1ß.t. 

Ich möchte aber bemerken, daß sich der Bund in der Ver-· 

gangenheit in erheblichem Maß am 11.usbau des landwirtschaftli

chen Wegenetzes finanziell beteiligt hat. Nachdem nunmehr ein 

hoher Ausbaustandard erreicht wurde, tritt das Problem der 

Erhaltung des Wegenetzes verstärkt in den Vordergrund. Dieser 

Bereich fällt allerdings in die Länderkompetenz. 

Die Sicherung einer naturnahen land\·lirtschaftlichen Flächen

bevlirtschaftung (v. a. im Berggebiet und sonstigen Erhol ungs

räumen) und damit auch die Ge\'lährleistung einer dafür erforder-

1 ichen Mindestinfrastruktur vlird seitens der Bundesraumordnung 

für notwendig erachtet. Entsprechend deutliche Aussagen sind im 

derzeit in Vorbereitung befindlichen Österreichischen Raum

ordnungskonzept 1991 vorgesehen. Von wem und in welcher Form 

die dafür erforderlichen Mittel aufgebracht werden, ist jedoch 

eine Frage der zweckmäßigen Verteilung öffentlicher Aufgaben 

und sollte nicht isoliert von der Aufgaben- und Mittelver

teilung im Agrarsystem betrachte·t werden. 
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